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Tarifvertrag

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt

a) räumlich
für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland,

b) fachlich
für die Arbeitnehmer der nichtbundeseigenen Eisenbahnen,
für die Arbeitnehmer von Kraftverkehrsbetrieben im Personen- und im Güternahverkehr,

c) persönlich
für alle Arbeitnehmer.

(2)Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien.

§ 2
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a) Prokuristen,

b) Oberste Betriebsleiter,

c) örtliche Betriebsleiter, soweit sie zur selbständigen Einstellung und Entlassung von
Arbeitnehmern befugt sind,

d) Bahnagenten, auch soweit sie eine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit ausüben,

e) Auszubildende,

f) geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer gemäß § 8 Absatz 1 SGB IV,

g) vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung.

§ 2a
Einschränkungen des Geltungsbereichs

ab dem 1.1.1996

(1) Bei Unternehmen, die dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen nach dem 31. Dezember
1995 beitreten, gilt dieser Tarifvertrag mit den Einschränkungen und Abweichungen, die sich aus der
Tarifvereinbarung über abgesenkte Tarifbedingungen ab dem 1.1.1996 (Anhang 11 zum ETV)
ergeben.
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(2) Bei Unternehmen, deren Arbeitnehmer am 31. Dezember 1995 im Geltungsbereich dieses
Tarifvertrags beschäftigt wurden, gilt dieser Tarifvertrag für Arbeitnehmer, die nach dem 31.
Dezember 1995 eingestellt werden oder nach dem 31. Dezember 1995 in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen werden, nachdem sie zuvor außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Tarifvertrags befristet beschäftigt wurden, mit den Einschränkungen und Abweichungen, die sich aus
der Tarifvereinbarung über abgesenkte Tarifbedingungen ab dem 1.1.1996 (Anhang 11 zum ETV)
ergeben, wenn für den Betrieb, in dem der Arbeitnehmer beschäftigt wird, eine
Anwendungsvereinbarung nach Maßgabe der Tarifvereinbarung über abgesenkte Tarifbedingungen
ab dem 1.1.1996 (Anhang 11 zum ETV) abgeschlossen worden ist.

(3) Durch die Tarifvereinbarung über abgesenkte Tarifbedingungen ab dem 1.1.1996 (Anhang 11
zum ETV) werden die Bestimmungen des § 13, des § 14 und des § 15 dieses Tarifvertrags sowie
Bestimmungen des Lohngruppenverzeichnisses (Anlage 2 zu diesem Tarifvertrag) ausgeschlossen,
eingeschränkt oder durch anderweitige Regelungen ersetzt.

§ 3
Einstellung

(1) Der Arbeitsvertrag ist schriftlich abzuschließen; dem Arbeitnehmer ist eine Ausfertigung
auszuhändigen.

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

§ 4
Probezeit

Für Arbeitnehmer in den Vergütungsgruppen 1 bis 8 und in den Lohngruppen 1 bis 3 sowie 10 bis 12
gelten die ersten drei, für Arbeitnehmer in den Vergütungsgruppen 9 bis 15 und in den Lohngruppen
4 und 5 die ersten sechs Monate der Beschäftigung als Probezeit, es sei denn, daß im
Arbeitsvertrag eine kürzere Probezeit vereinbart oder auf eine Probezeit verzichtet worden ist oder
der Arbeitnehmer im unmittelbaren Anschluß an ein beim Arbeitgeber erfolgreich abgeschlossenes
Ausbildungsverhältnis eingestellt wird.

(den vollständigen Wortlaut des Tarifvertrags können Verbandsmitglieder unter Mitglieder intern
einsehen)


